
 

 

Übertragung der Antibiotikadaten an HIT 

Um Daten von QS an die HIT-Datenbank melden zu können, muss der Tierhalter eine Tier-

haltererklärung abgeben. Dies erfolgt am besten online direkt in der HIT-Datenbank. 

(siehe Anleitung). Die Tierhaltererklärung kann auch schriftlich abgegeben werden. Die Vorge-

hensweise dazu ist in den Bundesländern unterschiedlich (Regionalstelle HIT, zuständiges Ve-

terinäramt) und muss individuell nachgefragt werden. 

In der Tierhaltererklärung muss der Tierhalter folgende Informationen angeben bzw. ankreu-

zen: 

 Die Registriernummer von QS (Dritter) lautet: 276 05 314 000 0628 

 Gültigkeitsbeginn: Halbjahresanfang, z.B. 01.01.2017 

 Mitteilungszeitraum: keine Eintragung erforderlich 

 Angabe aller Nutzungsart(en), für die gemeldet werden soll 

 Nutzung (Eingabe/Abruf): keine Eintragung / kein Abruf  

 Arzneimittelabgabe Eingabe: „….von AuA (Anwendung und Abgabe) durch Dritten als AMG-

Mitteilung für die Behörde bestimmt.“ 

 Arzneimittelabgabe Abruf: „Abruf von Daten, die sich auf diesen Dritten beziehen.“ 

 Bestand Eingabe: „Eingabe durch Dritten erlaubt.“ 

 Bestand Abruf: „Abruf von Daten ohne Einschränkung bezüglich der Herkunft.“ 

Eine Meldung durch QS erfolgt immer rückwirkend für alle Abgabebelege ab Halbjahresbeginn  

(z.B. ab 1. Januar 2017) und für alle angegebenen Nutzungsarten.  

Die Verwendung der Daten zur Antibiotikaabgabe zur Berechnung der Therapiehäufigkeit in 

HIT ist nur möglich, wenn der Tierhalter gegenüber dem Tierarzt eine Versicherung abgibt, 

von den Behandlungsanweisungen nicht abzuweichen und zusätzlich der zuständigen Be-

hörde halbjährlich erneut versichert, im abgelaufenen Halbjahr nicht abgewichen zu sein.  

1. Meldung der Tierbewegungen  

a) für Geflügelhalter über QS möglich 

Bezüglich der Tierbewegungen sind folgende Punkte wichtig: 

QS wird die Zu- und Abgänge (Ein- und Ausstallungen) von Tieren in Geflügelmastbe-

trieben an HIT melden.  

Die nach AMG geforderten Stichtagsmeldungen zu Beginn und Ende eines Halbjahres muss der 

Tierhalter direkt in der HIT-Datenbank vornehmen. Diese Information fragt QS in der HIT-

Datenbank ab. 

b) für Schweine- und Rinderhalter über HIT 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat den Vorschlag, die bei QS erfassten Angaben zu den 

durchschnittlich belegten Tierplätzen zu nutzen, bisher nicht akzeptiert. 

Deshalb gilt hier: Schweine- und Rinderhalter müssen die Meldung der Tierbewegungen in der 

HIT-Datenbank vornehmen.  
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